
 

 
 

 

Merkblatt zum Religionsunterricht an den Primarschulen Rheinfelden 

 

Ausgehend von den christlichen Landeskirchen im Aargau wird der Religions-
unterricht in den Rheinfelder Schulhäusern von den jeweiligen Pfarreien/ 
Kirchgemeinden koordiniert und durchgeführt; der röm.-kath. und der reformierte 
Unterricht finden innerhalb des Stundenplans in den Schulräumlichkeiten statt.  
(Der christkatholische Unterricht sowie die Angebote aller anderen Religionen und 
Organisationen liegen ausserhalb des Stundenplans.) 

 

Teilweise werden die Religionsstunden in den Unterstufen ökumenisch (röm.- kath. 
+ reformiert) durchgeführt. Die genaue Ein- und Zuteilung der Schüler/innen wird 
jeder Familie vor Beginn des Schuljahres mitgeteilt. 

 

Das Ziel des Religionsunterrichtes ist es, den Kindern einen Zugang zu den biblischen 
Geschichten zu vermitteln, ihnen die Bedeutung von Spiritualität, Religion und 
Kultur näher zu bringen und sie für Erfahrungen des Glaubens und des Miteinanders 
zu sensibilisieren. 

 

Alle Kinder, die Mitglied einer der Landeskirchen sind, dürfen den Religions-
unterricht besuchen. Für konfessionslose Kinder oder Mitglieder von anderen 
Glaubensgemeinschaften gilt folgende Regel: sie sind herzlich willkommen, ein Jahr 
lang den Religionsunterricht zu besuchen. Nach Ablauf dieses Jahres muss das Kind 
und wenn möglich mindestens ein Elternteil der Kirche beitreten. 

 


